
Abrufen von dienstlichen E-Mails außerhalb der
Anwesenheitszeit in der Schule
Beitrag von „O. Meier“ vom 13. Juni 2019 10:12

Aus der

Zitat von TwoEdgedWord

[...] Dienstvereinbarung [...]

in NRW finde ich folgenden Satz besonders interessant:

Zitat von TwoEdgedWord

Dies gilt namentlich auch für Teilzeitkräfte; eine Verpflichtung zur Sichtung von E-Mail-
Eingängen auf der dienstlich eingerichteten Adresse an planmäßig unterrichtsfreien
Tagen besteht nicht.

Damit wäre das Szenario "Wenn man seine E-Mails nicht von zu Hause abrufen will, muss man
halt dafür extra an die Schule fahren." auch erledigt. Wir sind erreichbar, wenn wir in der
Schule sind. Das reicht. Wir sind Lehrer keine Notärzte.

Danke für's 'Raussuchen. Spreche aus Lob und Anerkennung!
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